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Betrieb XPersonenstand – Fortschreibung 08.02.2011   

 

Mit der „Verwaltungsvereinbarung über den Betrieb des Standards XPersonenstand in den Jahren 2010, 
2011 und 2012“ der Bundesländer ist die vorläufige Durchführung und Finanzierung des Betriebs des 
Standards XPersonenstand auf der Grundlage der durch den AK I in seiner Sitzung am 6./7.5.2009 ange-
nommenen Betriebs- und Testkonzepte XPersonenstand Version 1.0 wie folgt sicher gestellt. 
 
 Der Betrieb des Standards XPersonenstand wird von der Stadt Dortmund gewährleistet. 
 Die Vereinbarung gilt für den Zeitraum 01.01.2010 bis 31.12.2012. 
 
 
Gemäß Punkt 8.1 des bestehenden Betriebskonzepts XPersonenstand Version 1.0, das u.a. 
 
 die Überprüfung der von Deutschland-Online Standardisierung vorgelegten Ergebnisse (Methoden, 

Technologien, Kernkomponenten) hinsichtlich der Nutzung im Personenstandswesen 
 die Anpassung der in Deutschland-Online Standardisierung entwickelten Technologien an die Anfor-

derungen des Personenstandswesens (z.B. Anpassung der Templates für die Produktion der Sche-
mata und der Dokumentation) 

 die Berücksichtigung bzw. Entwicklung von Kernkomponenten der Fachaufgaben im Gesamtbereich 
Inneres (wie z.B. Meldewesen, Ausländerwesen) unter besonderer Berücksichtigung der führenden 
Rolle des Meldewesens sowie die Ableitung der entsprechenden Fachkomponenten des Personen-
standswesens und Implementierung im Standard XPersonenstand 
 

vorsieht und so auch Aufgaben mit dem Bezug zum XÖV-Standard Bestandteil der Pflege des Standards 
sind, werden vom Betreiber des Standards XPersonenstand 
 
 Abstimmungen in der PG Standard zur Interoperabilität der Standards in der Innenverwaltung initiiert, 

durchgeführt und abgewartet 
 die Nutzung externer Codelisten und die Hinterlegung der Codelisten im XRepository geplant 
 die Konformität des Standards zum XÖV-Handbuch und 
 die Sicherstellung der Finanzierung über die in der bestehenden Verwaltungsvereinbarung genannten 

Betriebskosten angestrebt. 
 


